
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1992/12/15 92/11/0145
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.1992

Index

90/02 Kraftfahrgesetz

Norm

KFG 1967 §66 Abs2 litf;

KFG 1967 §66 Abs3;

Rechtssatz

Auf eine KONKRETE Gefährdung anderer Straßenbenützer kommt es für die Wertung gem § 66 Abs 3 KFG nicht an.
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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